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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Katharina Günther-Wünsch (CDU)

vom 13. September 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. September 2022)

zum Thema:

Struktur der Pflegekinderhilfe

und Antwort vom 29. September 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. Okt. 2022)



Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t  w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13204
vom 13. September 2022
über Struktur der Pflegekinderhilfe
_________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wer übernimmt in welchem Bezirk die Aufgabe der Pflegekinderhilfe?

2. Wie erfolgt die Akquise von potentiellen Pflegeeltern? Bitte Auflistung nach dem Land Berlin und
einzelnen Bezirken.

3. Wer ist zuständig für die Feststellung der Eignung als Pflegeeltern bei potentiellen Bewerbern? Bitte
auflisten nach Bezirken.

Zu 1. bis 3.: Die örtlich zuständigen Jugendämter sind grundsätzlich für die
Hilfegewährung und die Hilfeplanung bei allen Hilfen zur Erziehung zuständig. Die
Aufgaben der Akquise, Überprüfung, Vermitlung sowie Beratung, Unterstützung und
Begleitung von Pflegefamilien/Pflegepersonen im Rahmen der Jugendhilfe gem.
§ 33 Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII) i. V. m. § 37 SGB VIII können an freie
Träger übertragen werden.



2

In acht von zwölf Bezirken arbeiten die Jugendämter mit freien Trägern zusammen. In den
Bezirken Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Treptow-Köpenick werden die
Aufgaben vom Jugendamt selbst umgesetzt. In diesen Bezirken gibt es einen
Pflegekinderdienst im Jugendamt. Die Pflegekinderdienste sind organisatorisch den
Regionalen Sozialpädagogischen Diensten (RSD) zugeordnet.

Bezirk Pflegekinderdienste

Charlottenburg-Wilmersdorf Jugendamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Friedrichshain-Kreuzberg PiK – Pflegekinder im Kiez gGmbH

Lichtenberg Kinder- und Jugendhilfeverbund gGmbH

Marzahn-Hellersdorf proFam gGmbH und S&S gGmbH

Mitte Jugendamt Mitte

Neukölln Kinder- und Jugendhilfeverbund gGmbH und PiK –
Pflegekinder im Kiez gGmbH

Pankow Pflegekinderdienst im Jugendamt Pankow

Reinickendorf Horizonte für Familien gGmbH und AWO pro:mensch
gGmbH

Spandau Wadzeck-Stiftung

Steglitz-Zehlendorf Familien für Kinder gGmbH, contact – Jugendhilfe und
Bildung gGmbH und S&S gemeinnützige Gesellschaft
für Soziales mbH

Tempelhof-Schöneberg Familien für Kinder gGmbH

Treptow-Köpenick Jugendamt Treptow-Köpenick
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4. Wie erfolgt die Zusammenarbeit von Jugendamt und PKD? Bitte ausführlich begründen.

19. Wie erfolgt die Arbeit/Zusammenarbeit mit den Pflegekindern von Seiten des PKD und des
Jugendamtes? Gibt es eigene Zuständigkeiten oder Unterstützungsbereiche? Welche
Partizipationsmöglichkeiten haben die Pflegekinder?

Zu 4. und 19.: Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Grundlage der gemeinsamen
Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII mit der leiblichen Familie und der Pflegefamilie. Das
Hilfeplanverfahren wird auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften für Planung und
Durchführung von Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige (AV-Hilfeplanung) durchgeführt
(siehe Anlage 1).
Die konkrete Zusammenarbeit richtet sich nach dem Bedarf im individuellen Einzelfall.

Die Zusammenarbeit mit den Pflegekindern erfolgt durch die fallzuständigen
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und ggf. durch die zuständigen
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des mit der Beratung und Unterstützung der
Pflegefamilie beauftragten freien Trägers.

Gemäß § 8 SGB VIII sind Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand
an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Hierzu gehört u. a. gemäß
§ 36 SGB VIII die Einbeziehung in die Entscheidungen zur Unterbringung in der
Pflegefamilie (Wunsch- und Wahlrecht), die Mitwirkung am Hilfeplan und die Möglichkeit
zur Beschwerde.
Im Land Berlin ist hierzu u. a. die Einrichtung einer unabhängigen Ombudstelle für
Pflegekinder vorgesehen.

5. Wie viele Stellen haben die einzelnen Jugendämter in den Bezirken für die Bearbeitung der Fälle von
Pflegekindern? Bitte auflisten nach Bezirken.

Zu 5.: Laut Erhebung bei den bezirklichen Jugendämtern zur Personalsituation waren zum
Stichtag 31.12.2020 berlinweit 28 Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) im
Pflegekinderdienst finanziert. Die bezirkliche Auflistung ist in der folgenden Tabelle
dargestellt. Die Stellenerhebung im Jugendamt wird alle zwei Jahre durchgeführt.
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Tabelle 1: Anzahl der im Pflegekinderdienst der Jugendämter finanzierten Stellen in VZÄ, Stichtag
31.12.2020

Finanzierte Stellen insg. (VZÄ)
Mitte 4,0
Friedrichshain-Kreuzberg 0,0
Pankow 3,0
Charlottenburg-Wilmersdorf 4,5
Spandau 1,0
Steglitz-Zehlendorf 0,5
Tempelhof-Schöneberg 1,0
Neukölln 7,0
Treptow-Köpenick 6,0
Marzahn-Hellersdorf 0,0
Lichtenberg 0,0
Reinickendorf 1,0
Berlin 28,0

Quelle: Meldung der bezirklichen Jugendämter an SenBJF, Gesamtjugendhilfeplanung

6. Wer ist zuständig für die Auswahl geeigneter Pflegeeltern für die betreffenden Kinder?

Zu 6.: Für die Prüfung der Geeignetheit für die Hilfe zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII
sind grundsätzlich die örtlich zutsändigen Jugendämter zuständig. Die Aufgaben des
Anbahnungsprozesses zwischen Kind und Pflegestelle können auch an freie Träger der
Jugendhilfe übertragen werden.

7. Welche Kriterien werden für die Beurteilung der Eignung von Pflegeeltern bei der Aufnahme eines Kindes
herangezogen?

Zu 7.: Die Überprüfung von Pflegestellen erfolgt zum einen an Hand formaler
Voraussetzungen, wie beispielsweise der Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnis, der
Bereitstellung ausreichenden Wohnraumes, der Einkommensverhältnisse der Pflegestellen
(keine eigene wirtschaftliche Abhängigkeit vom Pflegegeld) und der Prüfung
gesundheitlicher Kriterien (hier vor allem liegen akute lebensbedrohliche Erkrankungen,
psychische Erkrankungen oder  Suchterkrankungen bei den Pflegeeltern vor).
Zum anderen werden im Rahmen des Abprüfungsprozesses inhaltliche Fragestellungen
mit den potentiellen Pflegeeltern bearbeitet. Hierzu gehören beispielsweise Fragen der
Motivation, der eigenen Biografie, der erzieherischen Kompetenz und Erfahrungen, die
Erziehungs- und Bindungsfähigkeit und die Einstellung zu anderen Lebensformen,
Religionen, Nationalitäten und Kulturen.
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Grundlage sind die Fachlichen Standards zur Vollzeitpflege in Berlin (siehe Anlage 2).

8. Wie lange dauert die Perspektivklärung für Kinder? Bitte auflisten nach Bezirken.

Zu 8.: Die Perspektivklärung ist nach den Voraussetzungen des individuellen Einzelfalles
zu gestalten und kann je nach individuellen Rahmenbedingungen (z. B. bei anhängigen
familiengerichtlichen Verfahren)  sehr unterschiedliche Zeiträume umfassen. Die Dauer
der Perspektivklärung im Einzelfall wird statistisch nicht erfassst.

9. Wie viele Rückführungen gab es in den letzten 5 Jahren? Bitte auflisten nach Bezirken.

Zu 9.: Hierzu wird auf die Beantwortung der gleichlautenden Fragen 14 und 15 in der
Schriftlichen Anfrage Nr. 19/13203 verwiesen.

10. Was waren die Gründe für die Rückführungen? Bitte dezidiert auflisten.

Zu 10.: Rückführungen erfolgen nur, wenn die Erziehungs- und Betreuungsfähigkeit in der
leiblichen Familie wieder gegeben ist, es sei denn, die Rückführung stellt aufgrund des
Bindungsabbruches zur Pflegefamilie eine Kindeswohlgefährdung dar.

11. Welche Strukturen für die Kooperation gibt es zwischen dem PKD und dem RSD?

12. Welche Strukturen für die Kooperation gibt es zwischen dem PKD und dem Vormund?

13. Welche Strukturen für die Kooperation gibt es zwischen dem PKD und dem Familiengericht?

Zu 11., 12. und 13.: Der Pflegekinderdienst und der für die leibliche Familie zuständige
RSD arbeiten auf der Grundlage der Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII und
§ 37 SGB VIII zusammen. Die Pflegeperson  hat vor und während der Aufnahme eines
Pflegekindes Anspruch auf Beratung und Unterstützung.

Die Zusammenarbeit mit den Vormündern erfolgt auf der Grundlage des
Vormundschafts- und Betreuungsrechts und ist abhängig von der Form der übertragenen
Sorge (z. B. teilweise oder vollständig).

Die Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern (auch bei Pflegekindern) und den
Familiengerichten erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und
§ 50 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten.



6

14. Welche Zuständigkeitsregelungen gibt es im Bereich der Pflegekinderhilfe? Bitte ausführlich begründen
und wenn möglich VV und VO beifügen.

Zu 14.: Die Zuständigkeit in der Pflegekinderhilfe ist in den Ausführungsvorschriften über
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege
(§ 32 Satz 2 SGB VIII) (AV-Pflege) Punkt 6. geregelt.
https://www.pflegekinder-berlin.de/media/040701-1-av-pflege-schlusszeichnung.pdf

15. Welche finanziellen Leistungen gibt es für die unterschiedlichen Formen der Pflegefamilien? Wann
erfolgte die letzte Anpassung und damit Leistungsanhebung? Ist mit einer Erhöhung der finanziellen
Leistungen in naher Zukunft zu rechnen?

Zu 15.: Die finanziellen Leistungen für Pflegestellen sind in den Ausführungsvorschriften
über die Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen nach § 39 SGBVIII -
für Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege
(§ 32 Satz 2 SGB VIII) (AV-Vollzeitpflege-Pflegegeld) vom 01.01.2012 geregelt.

Die Leistungen bestehen aus:
- altersdifferenzierten Pauschalen zum Lebensunterhalt bei Vollzeitpflege ohne
   erweiterten Förderbedarf ,
- altersdifferenzierten Pauschalen zum Lebensunterhalt bei Vollzeitpflege mit
   erweitertem Förderbedarf,
- einer Pauschale für Auszubildende,
- Beiträgen zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener
   Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Pflegeperson,
- einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen (u. a. Erstausstattung einer Pflegestelle,
   zu wichtigen persönlichen Anlässen wie Taufe, Konfirmation),
- Kosten für die Pflege und Erziehung bei Vollzeitpflege mit und ohne erweiterten
   Förderbedarf und bei befristeter Vollzeitpflege.

Behinderungsbedingte Mehrbedarfe für die Pflegekinder sind zudem von anderen
vorrangigen Leistungsträgern, insbesondere im Rahmen der Eingliederungshilfe nach
SGB XII bzw. auf Grundlage des Pflegeversicherungsgesetzes nach SGB XI, zu tragen.

16. Welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung haben Pflegefamilien in der aktuellen Inflation und
Energiekrise?

17. Welche Entlastungsangebote gibt es für Pflegefamilien?

https://www.pflegekinder-berlin.de/media/040701-1-av-pflege-schlusszeichnung.pdf
https://www.pflegekinder-berlin.de/media/040701-1-av-pflege-schlusszeichnung.pdf
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Zu 16. und 17.: In den bisherigen Entlastungspaketen des Bundes sind bisher keine
erkennbaren Leistungen für Pflegekinder enthalten. Für eine Entlastung der Pflegefamilien
müsste im Berliner Entlastungspaket eine Abfederung der gestiegenen Lebenshaltungs-
und Energiekosten geregelt werden (z. B. über eine Einmalzahlung). Konkrete Verfahren
gibt es aktuell dazu nicht.

18. Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit der Ursprungsfamilie? Welche gesetzlichen Regelungen, welche
Maßstäbe, Kriterien gelten in der Zusammenarbeit mit den Pflegefamilien?

Zu 18.: Die Vollzeitpflege ist eine Hilfe zur Erziehung, insofern erfolgt die Zusammenarbeit
mit der Ursprungsfamilie - wie bei allen anderen Hilfen - auf der Grundlage des
§ 36 SGB VIII Mitwirkung, Hilfeplan. Das bedeutet u. a., dass die
Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche über Art und Umfang zu
beraten sind und bei der Auswahl der Pflegestelle  einzubeziehen sind. Der Wahl und den
Wünschen der Betroffenen ist weitestgehend zu entsprechen (Wunsch- und Wahlrecht).
Gemäß § 37 SGB VIII soll daraufhin gewirkt werden, dass die verantwortlichen Personen
zum Wohle des Kindes zusammenarbeiten und die Beziehung zur Herkunftsfamilie
gefördert wird. Wenn möglich sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie in
einem vertretbaren Zeitraum soweit wieder verbessert werden, dass die sie ihr Kind
wieder selbst erziehen können.

Folgende gesetzliche Regelungen haben explizit einen Bezug zur Hilfe zur Erziehung in
Pflegestellen:

- § 33 SGB VIII Vollzeitpflege
- § 36 SGB VIII Mitwirkung Hilfeplan
- § 37 SGB VIII Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie
- § 44 SGB VIII Erlaubnis zur Vollzeitpflege
- § 1632 Abs. 4 BGB Verbeleibensanordnung bei Familienpflege
- § 1688 BGB Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson
- § 1696 BGB Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter

Entscheidungen
- § 1697a BGB Kindeswohlprinzip

20. Welche Vorgehensweisen und Regularien gelten für das Leaving Care? Wann ist der Zeitpunkt des
Endes der Vollzeitpflege? Welche Mechanismen gibt es für einen gelungenen Übergang aus der
Pflegefamilie in ein selbstständiges Leben? Gibt es Konzepte zur Gestaltung von Übergängen? Erfolgt der
Übergang in Zusammenarbeit mit Institutionen?
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Zu 20.: Pflegekinder können bei Eintritt in die Volljährigkeit einen Antrag auf Hilfe zur
Erziehung gemäß § 41 SGB VIII stellen. Wann die Vollzeitpflege oder eine andere
anschließende Hilfe (z. B. Jugendberufshilfe gemäß § 13 Absatz 2 oder § 13 Absatz 3
SGB VIII) endet, hängt vom Bedarf im Einzelfall ab.
Die Gestaltung der Übergänge in ein selbständiges Leben oder eine andere Hilfeform ist
regelmäßiger Bestandteil der Hilfeplanfortschreibungen.

Berlin, den 29. September 2022

In Vertretung
Aziz Bozkurt
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie










































































































































































































































































